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An den 

Herrn Präsidenten 

des Nationalrates 

Anton Ben y a 

Parlament 

1010 Wie n 

,. 
Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr. Feurstein und Kollegen, Nr. 1999/J, betreffend Zu

sicherung von Zinsenzuschassen durch den Bundesminister far 

Land- und Forstwirtschaft, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Die Abwicklung der sogenannten "Konsolidierungskredite" - auf diese 

be z i eh t s ich 0 f f e nb a r cl i e An fra ge - e r f 0 1 g t' na c h den S par t e n r i eh t -

linien fUr die Konsolidiertlng drackender Verbindlichkeiten land- und 

forstwirtschaftlicher Betriebe (Code 9S der AlK-Aktion). 

Ansuchen um Zuerkennung des Zinsenzuschusses zu einem Konsolidie

rungskredit sind dir e k t an das Bundesministerium für 
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Land- und Forstwirtschaft Zll richten. Seitens des Ministeriums 

werden dann die Förderllngsstellen (je nach Bundesland das Amt der 

Landesregierung oder die Landeslandwirtschaftskammer) gebeten, den 

zur BeurteilOng des Ansuchens notwendigen Sachverhalt an Ort und 

Stelle zu erheben. Die Stellungnahme der Förderungsstelle samt Be

triebsbericht, Erfolgsrechnung und Konsolidierungsplan ist dem 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft vorzulegen; anzu

schließen ist eine vom Darlehensnehmer unterfertigte Verpflichtungs

erklärung. 

Die vorgelegten Unterlagen bilden die Grundlage für die Bearbeitung 

eies Antrages im Bundesministerium filr Land- und Forst\ürtschaft. 

Im Falle einer positiven Entscheidung wird der Antragsteller durch 

ein pers6nliches Schreiben von mir über das Ausmaß der Förderung und 

eventuelle F6rderungsauflagen informiert. Wenn ich ein derartiges 

Schreiben unterzeichne, ist eier Antrag genau gepriift und eine ver

bindliche Entscheidung über die Gewährung eies Zinsenzuschusses durch 

das Bundesministerium fiir Lancl- und Forstl'lirtschaft getroffen 

worden. (Zur Klarsteilung: Das Bundesministerium fUr Land- und 

Forstwirtschaft gewährt lediglich einen Zinsenzuschuß im Ausmaß von 

50 % zu den Konsolid.ierungskrediten - die Zusammenfassung .der 

Schulden in ein langfristiges Darlehen, also die eigentliche,Um

schuldung, ist Sache eines Geldinstitutes. Bine Bundeshaftung \"rird 

für Konsolidierungskredite nicht geHährt). 

Voraussetzung fOr eine positive Erledigllng durch das Bundes

ministerium fßr Land- und Forstwirtschaft ist, daß sich ein Geld

institut zur Umschuldung bereit erklärt. In Einzelfällen kommt es 

vor, daß trotz Vorliegen einer derartigen Erklärung b~i der Kredit

gewährung Schwierigkeiten oder Verzögerun~en eintreten; in anderen 

Fällen werden die zur Sicherstellung der Betriebssanierung erteilten 

Auflagen - meist handelt es sich dabei um eine Schuldenverminderung 

durch Grundverkauf - vom Landwirt nicht oder verspätet erfiillt. 
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Die weitere administratiVe Abwicklung liegt bei den Förderungs

stellen (in Vorarlberg ist das die Landwirtschaftskammer filr Vorarl

berg) . 

Am meisten Zeit nimmt erfahrungsgemäß das von den FHrderungsstellen 

dl1rchgefahrte Erhehungsverfahren in Anspruch - es muß nicht nur der 

Ist-Zustand des verschuldeten Betriebes an Ort und Stelle erhoben 

werden, sondern es muß auch geprilft werden, ob der Betrieb sanie

rungsbedarftig und sanierungsfähig ist bzw. welche Maßnahmen er

griffen werden massen, damit die Sanierung erfolgversprechend ist 

(Konsolidierungsplan). 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Im Jahre 1983 waren es (fOr ganz Österreich) 213 Schreiben, im Jahre 

1984 315 und im Jahre 1985 223. 

Zu 2: 

Die Beurteilung von Konsolidierungskrediten fällt nicht in das Auf
gahengebiet der § 7-Kommission 

Zu 3 und 4: 

Die Forderung der Fragesteller, die Landwirtschaftskammern mit der 

Abwicklung der Konsolidierungsaktion zu betrauen, geht ins Leere, da 

die Landeslandwirtschaftkammern (in Kärnten und Oberösterreich die 
Xmter der Landesregierungen) schon seit EinfiJhrllng der Konsolidie
rungsaktion Förderungsstellen sind. 
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Der in der Einleitung zur Anfrage erhobene Vorwurf, daß die in 

meinen Schreiben gegebenen Hilfszllsagen voreilig, unkorrekt, ja pro

vozierend formuliert sind, entsprechen nie h t den Tatsachen. 

Ich weise diese Unterstellungen daher zurDck. 

Anlagen: 

Sonderrichtlinien 
Spartenrichtlinien 

r 

m 11\' 
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Bundesministeriurn tur 
Land- und Forst\Virtschaft 
Zl. 28.001/10-11/Bll/86 Hien, ar.l 19. Februar 1986 

S 0 n der r ich t 1 i nie n 

für die Zuerkennung von Zinsenzuschüssen zu Krediten 

für Investitionsmaßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft 

(Agrarinvestitionskredit~Aktion 1986) 

Auf der Grundlage der von der Bundesregierung am 7. Juni 1977 beschlossenen 

"Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundes~ 
mitteln" werden nachstehende Sonderrichtlinien erlassen. 

1. Ziel der Zinsverbilligung 

1.1. Zur Fortführung der Investitionstätigkeit in der Land- und Forstwirt

schaft Herden ir.1 ~{ahr.1en der i·1aOnahmen gemäß § 10 des Landwirtschafts

gesetzes (Grüner Plan) längerfristige Kredite für bestimmte einzel

betriebliche sQ\lie überbetriebliche Förderungsmaßnahmen zu einern 

verbilligten Zinsfuß über die Raiffeisenkreditinstitute, die_Landes.., 

HypothekenbCl.nken, die Sparkassen, die Volksbanken, die Erste-Oester

reichische Spar-Casse in ~nen, die Zentralsparkasse untl Kormnerzialbank 

Hien, die Creditanstalt Bankverein, die Länderbank, die ßlMAG, die 

PSK-Bank, in Tirol auch durch den Landeskulturfonds verfügbar gerracht. 

1.2. Die Leistung von Zinsenzuschüssen für Investitionsdarlehen (Agrar

investitionskrecit - AlK) ist vor allem auf jene f1aünahmen zu konzen

trieren, die zu einer zeitgeli\äßen Be\Jirtschaftung der bäuerlichen 

Betriebe beitragen sQ\vie der räumlichen Funktion und dem natürlichen 

Standort des jeweiligen sozioökonomischen Betriebstyps entsprechen. 

Es dürfen nur Investitionsvorhaben gefördert werden, die keine Produk

tionsausvleitung ir.\ marktgesättigten land\'Jirtschaftlichen Erzeugungs-
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bereichen zur Folge haben. Von den produktivitätssteigernden Maßnahmen 
sind jene förderbar, die qualitative Verbesserungen bewirken. 

Auf bestehende gesetzliche Regelungen, (z.B. Bestandesbegrenzungen 
gemäß § 13 des Viehwirtschaftsgesetzes 1983, die Richtmengenregelung 
der §§ 69 ff des Marktordnungsgesetzes 1985 sowie Anbaubeschränkungen 

nach den Landes~Weinbaugesetzen) ist Bedacht zu nehmen. 

1.3. Ziel der einzelbetrieblichen Förderung ist die Verbesserung der 

Lebensbedingungen der land~ und forstwirtschaftlichen Bevölkerung. 

In den Bergo, Grenzland~, und sonstigen Regionalförderungsgebieten ist 
die Sicherung dieser Betriebe für die Erhaltung einer ausreichenden 
Siedlungsdichte und damit für die Sicherung der Funktionsfähigkeit 

dieser Räume von Bedeutung. 

1.4. Ziel der überbetrieblichen Förderung ist die Verbesserung der 

Produktionsgrundlagen, der Agrar- und Betriebsstruktur sowie der 
Marktstruktur. 

Für diese Förderungsmaßnahmen steht ein Kreditvolumen in der Höhe von 

insgesamt S 2oS00,000.000,~Q zur Verfügung, welcher Betrag für folgende 

Zwecke vorgesehen ist: 

2. Verwendungsziele (Sparten) Zahl der Sparten~ 

richtlinien 

Kreditvolumen 

in Mio.S 

10 Landw. Wohn~ und Wirtschaftsgebäude 25060/0l~II/B9/86 800 

15 Landwo Regionalförderung 230l0/11~II/B13/86 580 

30 Landwo Siedlungswesen 25040/0l~II/B8a/86 65 

38 Agrarische Operationen 25000/02~II/B8/86 10 

40 Verkehrserschließung 23050/01;II/B7/84 80 
1änd1. Gebiet~ 

44 Landw. Wasserbau 45020/01~IV/B5/84 10 

50 Sozialpol. Maßnahmen (Land~ 16340/02~I/B6/86 30 
arbeitereigenheimbau) 
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60 

70 

72 

74 

80 

90 

95 

96 

~ 3 ~ 

Vieh~ und Milchwirtschaft 26130/10~II/A4/86 30 
(Kleinkäsereien) 

Mechanisierung der 25066/02~II/B9/86 150 
Landwirtschaft 

Pflanzl. Produktion 60 
Pfl.u.Futterbau 26000/l1*II/A3/86 
Gartenbau 26010/11tII/AS/86 
Obstbau 26020/l1~II/AS/86 
Weinbau 26030/lltII/AS/86 
Saatgutwirtschaft 26061/25tII/A3/86 

Hauswirtschaft; 
HausstandsgrUndung; 22061/l0,II/BIO/86 25 
Umstellung auf Nebenerwerbsbetrieb 

Verbesserung der Markt~ 
struktur (Absatz~ u. VerQ 

28001/30tII/Bll/86 70 

wertungsmaßnahmen für preis~ 
empfindliche Produkte des 
Pflanzen~p Garten~p Wein~ 
und Obstbaues. 

Forstliche Maßnahmen (Struktur~ 51 820/03fiV/A3a/85 10 
verbesserung p Bringungsanlagen, 
Rationalisierung der Forstarbeit p 

Vermarktung p Erholungswirkung des 
Waldes, Forstschutz) 

Konsolidierung 28001/20#II/Bll/84 200 

Besitzstrukturfonds~Sonder6. 2S030/0l~II/B8a/86 80 
richtlinien gema BGBl.298/69 

Grenzland~Sonderprogramm 300 

Soweit eine Kreditaufteilung auf die einzelnen Bundesländer vorgesehen 

ist, ist diese aus der Bei 1 a g e • Kreditaufteilung zu ersehen. 
Diese Beträge stellen für die Förderungsstellen unüberschreitbare 
Höchstbeträge dar, Virements sind mit vorheriger Zustimmung des Bundes. 

ministeriums für Land~ und Forstwirtschaft zulässig. 

3. Förderungswerber 

3.1. Bundesmittel fUr diese Förderungsmaßnahmen können Personen, die einen 

land~ und forstwirtschaftlichen Betrieb im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung führen und Vereinigungen auf landt und forstwirtschaftlichem 
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Gebiet (z.B. Agrargemeinschaften, Weggenossenschaften) sowie sonstigen 

im unmittelbaren Interesse der Landwirtschaft tätigen Personen und 

Institutionen über schriftlichen Antrag gewährt werden. 
Gebietskörperschaften fallen nicht unter den Begriff "Institutionen" 

der gegenständlichen Richtlinien. 

3.2. Hofübernehmer, mit Ausnahme der Sparte 30, sind besonders zu 

berücksichtigen. 

3.3. Ein Land~ und forstwirtschaftliche Betrieb ist im Sinne der landwirt1 

schaftlichen Betriebszählung jede selbständige örtliche und 

organisatorisch~technische Einheit zur nachhaltigen Erzeugung von 

Pflanzen u.lod. zur Haltung von Nutztieren mit wirtschaftlicher Ziel~ 

setzung d es muß daher ein eigenständiger ganzjährig bewirtschafteter 

und bewohnter· Betrieb mit Wohn~ und Wirtschaftsgebäuden und 

entsprechender Maschinenausstattung sein. 

3.4. Ein subjektiver (einklagenbarer) Rechtsanspruch auf Gewährung der 
Förderung kann aus diesen Richtlinien nicht abgeleitet werden. 

4. Voraussetzungen für die Zuerkennung von Förderungen 

4.1. Ein Vorhaben darf nur gefördert werden, wenn seine Durchführung ohne 

Förderung aus Bundesmitteln nicht oder nicht in dem notwendigen Umfang 

möglich sein würde. Weiters dürfen an der ordnungsgemäßen Geschäfts. 

führung sowie an den zur Durchführung des Vorhabens erforderlichen 

fachlichen Fähigkeiten des Förderungswerbers keine Zweifel bestehen. 

Ist der Förderungswerber eine juristische Person, müssen diese 

Erfordernisse von deren zu ihrer Vertretung berufenen Organen erfüllt 

werden • 

. 4.2. Gern. Gleichbehandlungsgesetz in der Fassung des BGB1.Nr. 290/1985, 

§ 2b, können Förderungen nur unter der Voraussetzung zuerkannt werden, 

da~ das Gleichbehandlungsgesetz beachtet und den Anträgen der 

Gleichbehandlungskommission entsprochen wird. 
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4.3. Die Durchführung des Vorhabens mUß unter Berücksichtigung der Förderung 

aus Bundesmitteln auch finanziell gesichert erscheinen, sofern die 

Eigenart des zu fördernden Vorhabens nicht ein Abgehen von dieser 

Bedingung rechtfertigt. Hiebei ist davon auszugehen, daß auch der 

Förderungswerber, für den sich aus der Verwirklichung des Vorhabens 

unmittelbar ein wirtschaftlicher Vorteil ergibt, nach 11aßgabe dieses 

Vorteiles und seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einerseits 

sowie des an der Durchführung des Vorhabens bestehenden Interesses des 

Bundes andererseits, hiezu finanziell beiträgt. Unter Eigenleistung des 

Förderungswerbers sind sowohl Eigenmittel im engeren Sinn als auch 

gegebenenfalls von ihm erlangte Kredit~ oder Beitragszusagen Dritter 

sowie bewertbare unbare Leistungen zu verstehen. 

5. Voraussetzungen bei der Zuerkennung von Förderungen 

5.1 Verpflichtungserkärung 

5.1.1. Vor Zuerkennung eines Agrarinvestitionskredites hat sich der 

Förderungswerber schriftlich zu verpflichten (B eil a g e ~ 

Verpflichtungserklärung), den zuständigen Organen des Bundes sowie der 

Kommission nach § 7 des Landwirtschaftsgesetzes 1976, der 

Bundesförderungs~ und Prüfungskommission jede Auskunft hinsichtlich des 

geförderten Projektes zu geben, die Einsicht in alle in Betracht 

kommenden Schriftstücke zu gewähren und das Betreten von Grundstücken 

und Gebäuden zu gestatten, soweit dies für die Beurteilung der 

Förderungsmaßnahrnen erforderlich ist. Die Verpflichtungserklärung (zu 

beachten ist auch Pkt. 12) verbleibt nach Unterfertigung bei den 

Förderungsstellen bzw. bei Wohnbaumaßnahmen bei den Kreditinstituten. 

5.1.2. Der Förderungsempfänger hat alle Ereignisse (zu beachten ist auch 

Pkt. 11), welche seine wirtschaftliche Lage oder die seines Ehegatten 

wesentlich ändern, sowie alle Ereignisse, welche die Durchführung des 

geförderten Vorhabens verzögern oder unmöglich machen oder eine Abäne 

derung gegenüber dem bekanntgegebenen Förderungszweck oder vereinbarten 

Auflagen oder Bedingungen bedeuten würden, der Förderungsstelle unver~ 

züglich anzuzeigen, welche diese Anzeigen sofort an das Bundes~ 

ministerium für Land~ und Forstwirtschaft weiter~uleiten hat. 
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5.1.3. Eine Förderung darf nur unter solchen Auflagen und Bedingungen gewährt 
werden, die der Eigenart der zu fördernden Leistung entsprechen und die 

aUßerdem sicherstellen, daß hiefür Bundesmittel nur in dem zur 

Erreichung des angestrebten Erfolges unumgänglich notwendigen Umfang 

eingesetzt werden. 

5.1.4. Die Förderungsstelle (Pkt. 9.1.) hat nach Abwicklung eines geförderten 

Vorhabens zu prüfen, ob der mit der Förderungsgewährung angestrebte 
Erfolg erreicht wurde. Die hiebei gewonnenen Erfahrungen sind bei 

künftigen Förderungen entsprechend zu verwerten, um die mit den verfüg_ 

baren Förderungsmitteln des Bundes höchst erreichbare Wirksamkeit zu 

gewährleisten. 

5.2. zustimmungserklärung 

Der Förderungswerber hat im Sinne des § 7 Abs.l Z 2 des Datenschutz~ 

gesetzes, BGBl.Nr. 565/1978, ausdrücklich zuzustimmen, daß alle im An~ 

trag auf Zuerkennung eines Zinsenzuschusses zu einem AI~Kredit enthal~ 

tenen ihn betreffenden personenbezogenen und gern. § 6 Datenschutzgesetz 

automationsunterstützt verarbeiteten Daten der Bezirksbauernkammer, der 

Landes~Landwirtschaftskammer, der Landarbeiterkammer, der Landesre~ 

gierung, dem Landeshauptmann, dem Bundesminister für Land~ und Forst~ 

wirtschaft und der beim Bundesministerium für Land~ und Forstwirtschaft 

eingerichteten Bundesförderungs~ und ~prüfungskommission sowie deren 

Organen, dem Kreditinstitut, dessen Kredit vom Bund gefördert werden 

soll, dem Rechnungshof und ~ soweit eine Bundeshaftung in Anspruch 

genommen wird A dem Bundesminister für Finanzen, übermittelt werden. 

5.3. Widerrufsrecht 

Der Förderungswerber hat das Recht, die gegebene ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung zu jeder Zeit schriftlich durch Mitteilung an 

das Bundesministerium für Land~ und Forstwirtschaft"Stubenring 1, 

1012 Wien, zu widerrufen. 

Dieser ordnungsgemäße Widerruf hat rückwirkend das Erlöschen des 

Förderungsanspruches und die Rückforderung bereits gewährter Zinsenzu~ 

schüsse gern. Pkt. 5.2., 5.3., 7.4., lla und 12.2. der Sonderrichtlinien 

zur Folge. Allfällige Ubermittlungen werden 14 Tage ab Einlangen des 

Widerrufes beim Bundesministerium für Land~ und Forstwirtschaft unbe~ 

schadet bestehender gesetZlicher Ubermittlungspflichten eingestellt. 
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6. Ausmaß der Zinsverbilligung 

6.1. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirts~haft gewährt für 

Darlehen, die im Jahre 1986 genehmigt werden, auf das jeweils aus~ 

haftende Darlehenskapital folgende Zinsenzuschüsse: 
Bei einzelbetrieblichen Investitionen in Berg- und Grenzlandbetrieben 
sowie in Betrieben, die in sonstigen vom Bundesministerium für Land~ 

und Forstwirtschaft anerkannten Regionalförderungsgebieten liegen, 

weiters von IIofübernehmern mit Ausnahme der, Sparte 30, bei Konsolidie

rungskrediten und bei Alpwegen sowie bei sämtlichen almwirtschaftlichen 

Investi tionen beträgt der Zinsenzuschu13 SO % des jeweils dem Kredi h 

nehmer verrechneten Bruttozinssatzes. 

Für sonstige Darlehen werden 36 % des je\oJeils dem Kreditnehmer verrech"t 

neten Bruttozinssatzes als Zinsenzuschuß gewährt. 

Während der gesamten Kreditlaufzeit wird der Zinsenzuschuß entsprechend 

den Veränderungen des Bruttozinssatzes bemessen. 

Dem Kreditnehmer darf höchstens folgender Bruttozinssatz verrechnet 

werden: 
Sekundärmarktrendite (Anleihen i.\,,~ Sinn) laut Tab. 2.33 der Hit.,. 

teilungen der Oesterreichischen Nationalbank + 0,75 % Zuschlag + 0,25 % 
Spesen. 

Die Zinssatzanpassung erfolgt halbjährlich, wobei Veränderungen der 

Sekundärmarktrendite auf 1/8 % auf -oder abgerundet, berücksichtigt 

werden. Für die Zinssatzanpassung per 1.1. ist das 3. Quartal des 

Vorjahres, für die Zinssatzanpassung 1.7. das 1. Quartal des laufenden 

Jahres, maßgebend. 

6.2. Gerät der Darlehensnehmer mit mehr als einer Rate in Verzug, verliert 

er für den den Tilgungsplan übersteigenden Betrag den Zinsenzuschuß. 

Für Verzugszinsen wird aus Bundesmitteln kein Zinsenzuschuß gewährt. 
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6.3. Zinsenzuschüsse für land~ und forstwirtschaftliehe Betriebe können 
gewährt werden, wenn der fiktive Einheitswert nicht höher als 
S 800.000,*w ist, wobei der (die) fiktive(n) Zuschlag (Zuschläge) 
S 350.000,,~ nicht überschreiten darf (dUrfen). Von dieser Einheits9 
wertgrenze sind ausgenommen: 

a) Investitionen der überbetrieblichen Förderung 
b) Für die Förderung forstlicher Maßnahmen durch Zinsenzuschüssesind 

die in den Richtlinien fUr die Förderung forstlicher Maßnahmen aus 
Bundesmitteln, Zahl Sl.820/01*VA 3/79, festgelegten Bedingungen 
maßgeblich. 

c) In der Sparte 30 beträgt der fiktive Einheitswert S 3S0.000,~~. 

6.4. Errechnung des fiktiven Einheitswertes 

Der fiktive Einheitswert ist die Summe aus dem per 31.12.1985 geltenden 

land? und forstwirtschaftlichen Einheitswert (unter Zurechnung bzw. 
Abrechnung der Hälfte des Einheitswertes der zugepachteten bzw. 

verpachteten Flächen) und der fiktiven Zuschläge für außerlandwirt9 

schaftliche Einkünfte des Betriebsleiters und dessen Ehepartners. 

Lebensgemeinschaften sind Ehegemeinschaften gleichzustellen. Eigend 
tums~ und Bewirtschaftungsveränderungen (Erbweg, Kauf, Pachtung) inner~ 

halb der Familie können nur dann berücksichtigt werden, wenn dadurch 
eigenständige Bewirtschaftungseinheiten mit Wohn~ und Wirtschafts~ 
gebäuden und Maschinenausstattung entstehen. 

Die fiktiven Zuschläge für außerlandwirtschaft1iche Einkünfte errechnen 
sich wie folgt: 

6.4.1. Bei Unselbständigen sind die außerlandwirtschaftlichen Einkommen des 
Betriebsleiters und dessen Ehepartners, und zwar die bereinigten 

jährlichen Bruttobezüge mit 1,1 zu multiplizieren. (Unter bereinigtem 

jährlichem Bruttobezug ist der unter Punkt 1 der "Lohnsteuerbet 
scheinigung ~ Lohnzettel für das Jahr 1985 gemäß Einkommensteuergesetz 
1972 (EStG)" aufscheinende Betrag abzüglich den unter Punkt 2 ausge, 
wiesenen steuerfreien Bezügen sowie bei Forstarbeitern dem unter 

Punkt 8 aufscheinenden Motorsägenpauschale zu verstehen). (Beilage: 
Lohnsteuerb~scheinigung Q LoMzettel). 
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6.4.2. Bei Selbständigen ist der außerlandwirtschaftliche Jahresumsatz des 
Betriebsleiters und dessen Ehepartners mit 0,4 zu multiplizieren. In 

Sonderfällen, die schriftlich zu begründen sind, kann vom Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft eine Ausnahmegenehmigung er
teilt werden, daß statt des außerlandwirtschaftlichen Jahresumsatzes 
der Gesamtbetrag der außerlandwirtschaftlichen Einkünfte des Betriebs
leiters und dessen Ehepartners laut Einkommensteuerbescheid x 1,1 
verwendet wird. 

Sonderanträge haben jedenfalls zu enthalten: die Höhe des außerland

wirtschatlichen Jahresumsatzes bzw. außerlandwirtschaftlichen Jahres
einkommens lt. letztgültigem Umsatz- bzw. Einkommensteuerbescheid sowie 

die Bezeichnung der Tätigkeit, aus der dieser Umsatz resultiert. 

7. Kredituntergrenzen, Kreditobergrenzen, Eigenmittelanteil, Kreditlaufzeiten, 

Tilgung des Darlehens 

7.1. Die Untergrenze des geförderten Kredites beträgt S 50.000,--. 

7.1.1. Ausnahmen: 

S 20.000,--: 

in der Sparte 10 und 1S (Wärmeschutz- und mi1chhygienische 
Maßnahmen, Maschinen der Innen- und 

Außenwirtschaft) 

in der Sparte 60 

in den Sparten 70, 72 

und 74 

in der Sparte 90 

(Schafe, Kleintierzucht, Damtierzucht und 

-haltung) 

(Strukturverbesserung) 

7.2. Die übergrenze des geförderten Kredites bei einzelbetrieblicher Förderung 

beträgt pro Betrieb und Jahr S 500.000,--, höchstens aber S. 1 ~tio. je 

Vorhaben (bei \~ohnbaumaßnahmen S. 1 Mio. pro Vorhaben und Jahr). 
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7.2.1. Ausnahmen: 
bis zu S 60.000,~~: 

in der Sparte n 

bis zu S 150.000,~~: 
in der Sparte 74 

bis zu S 250.000,~~: 
in der Sparte 50 

(Errichtung von Hagelschutznetzen) 

(HauswirtscJ:taft) 

(Landarbeitereigenheimbau) 

7.2.2. ~1aximal können nur bis zu 60 % der Gesamtkosten durch Agrarinvesti~ 
tionskredite bzw. bei einer gemischten Finanzierung durch ZuschUsse und 

sonstige Kredite aus öffentlichen Mitteln gefördert werden. 

7.2.3. Ausnahmen: 
bis zu 70 %: 
in der Sparte 10 

in der Sparte 15 

in der Sparte 70 

in der Sparte 90 

bis zu 80 %: 
in der Sparte 10 

in den Sparten 15, 70 

in den Sparten 30, 38 

in der Sparte 50 

in der Sparte 90 

(Wärmeschutz~ und milchhygienische 

Haßnahmen) . 
(Alle Maßnahmen mit Ausnahme fUr 
~1otorkarren und Almwege ) 

(Motormäher, selbstfahrende Heuernte~ 
maschinen, zweiachsige Mäh,. und Heugeräte; 

milchhygienische Einrichtungen, Einrich~ 

tungen zur Verwertung von Biomasse) 

(Wohnbau) 

(Motorkarren) 
(Hochbau) 

(Landarbeitereigenheimbau) 
(bei Koppelung von öffentlichen ZuschUssen 

und AlK) 
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bis zu 95 %: 
in der Sparte 15 

in der Sparte 40 

in der Sparte 44 

)x 

)x 

)x 

- 11-

(Almwege) 

(Verkehrserschließung ländlicher Gebiete) 
(bei Koppelung von öffentlichen Zuschüssen 

und AlK oder AlK allein). 

7.3. Die Obergrenze für Kredite der überbetrieblichen Förderung beträgt 60 \. 

7.3.1. Ausnahmen: 

bis zu 70 %: 

in der Sparte 90 

bis zu 80 %: 

in den Sparten 60, 72, 80,90 (auch bei kombinierter Förderung durch 

öffentliche Zuschüsse und AlK) 

bis zu 95 %: 

in der Sparte 15 

in der Sparte 38 

in der Sparte 40 

in der Sparte 44 

(Almwege) 

(gemeinsame Anlagen, Vermessung und 

Vermarkung) 

(Verkehrserschließung ländlicher Gebiete) 

7.4. Für die Betriebskarte als wichtige Beratungs- und Förderungsunterlage 

wird den Landwirtschaftskammern ein EDV-Ausdruck als Beilage zur 

Betriebskarte, bei Wohnbaumaßnahmen wird den Koordinierungsstellen bei 

den Ämtern der L3nJesregierungen eine Ausfertigung des erledigten An
trages zur Verfügun~ gestellt (Ubermittlung gern. § 7 Datenschutzgesetz, 

BGB1.Nr. 565/19H), in dem u.a. die Förderungssparte, die geförderte 

lnvesti tion, l! 1 c liöhe Jer Gesamtkosten sowie die des Agrarinvesti tions

kredites, das LatUf.1 ,jer Bewilligung und die Laufzeit des Darlehens neben 

Namen, Adresse und Betrlebsnummer des Förderungswerbers festgehalten 

sind. 

7.5. Der erforderliche Eigenmittelanteil wird mit 40 % der Gesamtinvesti

tionskosten festgelegt. In den Ausnahmefällen gemäß Punkt 7.2.3. und 

7.3.1. beträgt er jeweils die Differenz auf 100 %. 

1941/AB XVI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 15 von 49

www.parlament.gv.at



~ 12 " 

7.6. Die Kredite sind grundsätzlich vom Rechnungsbetrag ohne .t-lehrwertsteuer 
zu bemessen. Ubersteigt bei Maschinen:;- und Geräteanschaffungen der 
Erlös fUr die Altmaschinen den vorgeschriebenen Eigenleistungsanteil, 
so ist der Kreditbetrag entsprechend zu kürzen. 

Eine Bemessung der Förderungsmittel vom Rechnungsbetrag mit Mehrwert~ 
steuer kommt nur in Betracht, wenn der Empfänger die Förderungsmittel 

nicht als Unternehmer erhält, und ihm daher der Vorsteuerabzug nicht 

zusteht (z.B. B"ringungsgemeinschaften, Bringungsgenossenschaften etc.). 

7.7. Die Laufzeit der Kredite beträgt: 
bis zu 5 Jahren: 

in der Sparte 90 

bis zu 6 Jahren: 

in der Sparte 15 

in der Sparte 70 

in der Sparte 72 

bis zu 10 Jahren: 

(Rationalisierung der Forstarbeit, 
Vermarktung, Erholungswirkung des Waldes 

und Forstschutz) 

n1aschinen der Innenwirtschaft) 

(Folientunnel) 

in der Sparte 15 u. 70 (Motorkarren, Motormäher, selbstfahrende 

Heuerntemaschinen und zweiachsige Mäh~ und 
Heugeräte fUr Bergbauernbetriebe; 

Allradtraktoren für Bergbauernbetriebe der 

Zone 2 und 3; 

Erntemaschinen mit Investitionskosten über 
S 800.000, .. ~; 

milchhygienische Einrichtungen, 
Einrichtungen zur Verwertung von Biomasse, 

Energiesparende technische Investitionen). 
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bis zu lS Jahren: 
in der Sparte 10 
in der Sparte 30 
in der Sparte 60 
in der Sparte 72 

in der Sparte 80 
in der Sparte 90 

bis zu 20 Jahren: 
in der Sparte 10 

in den Sparten 10 u. lS 

in den Sparten 30 u. 38 
in der Sparte SO 
in der Sparte 9S 

- 13 -

(Wirtschaftsgebäude) 

(Prüfstationen, Besamungsanstalten) 
(bauliche Einrichtungen in der 
Pflanzenzüchtung, Saatgutaufbereitungund 

-lager) 

(Strukturverbesserung, Bringungsanlagen) 

(Wohnbau) 
(für Bergbauern- und Grenzlandbetriebe, 

alle bauliche Maßnahmen) 

(Hochbau - Wirtschaftsgebäude) 
(Landarbeitereigenheimbau) 

in allen übrigen Sparten und Fällen beträgt die Laufzeit bis zu 
10 Jahren. 

7.8. Die ratenrnäßige Tilgung der Darlehen hat spätestens 1 Jahr nach 

Zuzäh1ung derselben einzusetzen. Die Zinsenfä11igkeiten sind jedoch 
während dieser Zeit zu entrichten. Die unter Punkt 7.7. festgelegten 

Kreditlaufzeiten dürfen jedoch nicht überschritten werden. 

7.9. Bei Investitionen, die vorwiegend bauliche Haßnahmen betreffen oder 

deren Durchführung sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, sowie 
bei Hofübernehmern bzw. bei Landw. Siedlungsmaßnahmen und bei der 

Konsolidierung kann eine tilgungsfreie Anlaufzeit - insoweit diese 

beantragt wird - bis zu 2 Jahren gewährt werden. 

7.10. Förderungswerber, welche den bewilligten Kredit innerhalb eines Zeit

raumes von einem Jahr nicht in Anspruch nehmen, sind dem Bundes

ministerium für Lande und Forstwirtschaft unter Angabe der 
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GrUnde, die eine Zuzählung des Kredites unmöglich machen, zu melden. 
Das ho. Bundesministerium wird sodann entscheiden, ob der Zinsenzuschuß 
fernerhin in Anspruch genommen werden kann. 

8. Art der Besicherung und Haftung 

8.1. Die Besicherung der zinsbegUnstigten Darlehen soll in möglichst ein

facher Form erfolgen, damit auch wirtschaftlich schwächere Förderungs
werber an den Förderungsaktionen teilnehmen können. Diese soll 
möglichst durch Bürgschaft oder in anderer möglichst einfacher kosten
günstiger Form erfolgen. Darlehen, die den Betrag'von S 100.000,-
übersteigen und für die seitens der Geldinstitute eine Bundeshaftung 
beantragt wird, sind zur Gänze grundbücherlieh sicherzustellen, wobei 

die Gesamtbelastung der Liegenschaft den Wert zum Zeitpunkt der 
Antragstel1ling, der bei einer eventuellen Versteigerung oder Verwertung 

zu erzielen ist, nicht übersteigen darf. Es kann bei Pachtbetrieben 
davon abgesehen werden, soferne der beantragte Kredit S ZOO.OOO,-
nicht überschreitet. 

8.2. Der Bundesminister für Finanzen kann nach Maßgabe der Bestinunungen des 

Art. IX, Abs. 1, Ziffer 1 des Bundesfinanzgesetzes 1986, BGB1.Nr. 1, 
für Investitionskredite gemäß diesen Sonderrichtlinien Haftungen gemäß 

§ 1356 ABGB übernehmen. 

Die Bundeshaftung entfällt grundsätzlich bei (einer) bewilligten Lauf

zeitverlängerung(en), bzw. bei Einräumung eines Konsolidierungskredites 
sowie bei Pfandfreilassungen. Die Bundeshaftung wird nur für den aus

haftenden Kapitalbetrag gemäß dem vereinbarten Tilgungsplan gewährt, 

keinesfalls für sonstige Kosten. 

9. Antrag auf Zuerkennung des Zinsenzuschusses, Einreichstellen, Kreditver

gabe, Antragsentgegennahme nach Aus schöpfung des Kreditvolumens, Evidenzie

rungen, Betriebskonzept, Prüfung, Genehmigung und Auszahlungsermächtigung. 

Für Förde~ngsansuchen und deren Abwicklung ist folgender Vorgang 
einzuhalten: 
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9.1. Die Anträge sind samt den im Einreichformular vorgesehenen Beilagen bei 
den Förderungsstellen (Ämter der Landesregierungen, Landwirtschafts, 
kammern, Landarbeiterkammern), oder bei den von diesen delegierten 

Stellen einzureichen. In Tirol sind die Anträge in den Sparten 10, 15, 

30, 38 und 50 beim Landeskulturfonds einzureichen, der sie dem Amt der 
Tiroler Landesregierung oder der Landarbeiterkammer zur richtlinien1 
mäßigen PrUfung weiterleitet. 

Anträge um die Zuerkennung des Zinsenzuschusses des Bundesministeriums 

für Landt und Forstwirtschaft zu einem AlK können auch direkt bei jedem 
an der AIK~Aktion teilnehmenden Geldinstitut eingereicht werden; diese 
Anträge sind in jedem Fall an die zuständige Förderungsstelle weiterzu. 
leiten. (Beilagen ~ Ausfüllanweisung, CodierUngsübersicht, Antrag auf 

Zuerkennung eines Zinsenzuschusses zu einem Agrarinvestitionskredit). 

Anträge auf Zuerkennung des ZinsenzuschussesfUr Wohnbaumaßnahmen sind 
unter Verwendung des Antragformulars (Beilage ~ Antrag auf Zuerkennung 
eines Zinsenzuschusses zu einem Agrarinvestitionskredit) in 4~facher 
Ausfertigung einzureichen. Einreichstellen sind die Geldinstitute 
(Raiffeisenkreditinstitute, die Landesl'1Hypothekenbanken, die Sparkassen, 

die Volksbanken, die Erste~Oesterreichische Spar.Casse in Wien, die 

Zentralsparkasse und Kommerzialbank Wien, die Creditanstalt Bankverein, 

die Länderbank, die BAWAG, die PSK~Bank, in Tirol auch durch den 
Landeskulturfonds). 

Dem Kreditantrag fUr Wohnbaumaßnahmen an die Geldinstitute sind alle für 

die Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizuschließen, das sind z.B.: 

~ Baubewilligung samt Bauplan 

~ Kostenvoranschlag 
~ Einheitswertbescheid 
~ Einkommensnachweis (Lohnzettel, Umsatz~ bzwo Einkommensteuerbescheid) 
~ Grundbuchauszug 
~ Finanzierungsplan 

9.2. Die Förderungsstellen dürfen nach Ausschöpfung des für die jeweilige 
AIK~Sparte im laufenden Förderungsjahr verfügbaren Kreditvolumens keine 
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\' ,Anträge mehr an das Bundesministerium für Land"'l und Forstwirtschaft 

\-Jeiter1eiten. Sie sind jedoch verhalten, die Förderungs\verber schrift .. 

, • i lieh auf die voraussichtlichen \~artezeiten bzw. auf etwaige 

;: l ",:;", Richtlinienänderungen hinzuweisen und entsprechend der Reihenfolge 

; ",[ ihres' Ansuchens (Einreichdaturn) bei ~liederaufnahme der Aktion zu 

berücksichtigen. Die Annahme weiterer Anträge ist einzustellen, wenn 

30 % des verfügbaren Spartenvolwnens bereits überschritten sind. Die 

Förderungswerber sind dann auf eine allfällige Hiederaufnahme der 

:J" " Förderungsaktion aufmerksam zu machen. 

9.3.' Die Förderungsstellen sind verpflichtet, Förderungsansuchen 'nach ihrem 

Einlangen mit einer:1 Einlaufstempel zu versehen und zu protokollieren'. 

9.4. Anträge um zuerkennung des Zinsenzuschusses für Um-, Zu~ und Neubauten 

von ~hrtschaftsgebäuden dürfen soferne hiefür eine Baubewilligung 

", erforderlich ist, nur unter der Voraussetzung der Vorlage einer 

"gültigen ßaubewilligung entgegengenommen \verden. 

9.5. 't :Die' Förderungsstellen .. bei llohnbaumaßnahmen die Kreditinstitute .., sind 

:' verhalten, in jedem Fall zu überprüfen und schriftlich festzuhalten, ob 

:, ,bei Ge\vährung des zinsbegünstigten Förderungskredites die Rückzahlung 

. dieses Kre']ltes gm;ährleistet ist Dabei ist auf bereits bestehende 

, passive Geldbestände (Darlehen, Kontokorrentkredite, lfd. Betriebs

schulden) sowie auf erforderliche Folgeinvestitionen (technische Ein

richtungen, Viehzukauf, Futtermittel bis zur Schlachtreife etc.) und 

auf die vlährend der Kreditlaufzeit notwendig werdenden Investitionen 

(Ersatzinvestitionen) besonders Bedacht zu nehmen. Die Ermittlung der 

Finanzierbarkeit der beantragten Investition ist nachvollz,iehbar fest .. 

zuhalten. Dazu steht den Förderungsstellen der vom Bundesministerium 

für Land- und Forst\-Jirtschaft herausgegebene Arbeitsbehelf "Investition 

und Finanzierung iw landwirtschaftlichen Betrieb" zur Verfügung. Die 

Beurteilung' der Finanzie.rbarkeit ist zumindest nach der Variante 1 = 
"Vereinfachte 13eurteilung der Finanzierbarkeit"~ verbindlich vorzu

nehmen. (B eil a gen - Antrag auf Zuerkennung eines Zinsenzuschusses 

zu einem Agrarinvestitionskredit, Vereinfachte Beurteilung der 

Finanzierbarkeit). 
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9.6. Die Förderungsstellen sind bei der richtlinienrnäßigen Überprüfung der 

einlangenden Anträge verpflichtet, hinsichtlich der zweckmäßigkeit, der 

Rentabilität und der Preisangemessenheit der beabsichtigten Investi~ 

tionsmaßnahmen sowie der Notwendigkeit der Förderung ein Fachgutachten 

abzugeben, Vlobei hinsichtlich der vorgenannten Beurteilungskriterien 

ein strenger Maßstab anzuwenden ist. 

Bei der Begutachtung der Kredithöhe und der Laufzeit des Kredites durch 

die Förderungsstellen sind zudem die wirtschaftliche und finanzielle 

Lage des Förderungswerbers sowie der Umfang des Investitionsvorhabens 

unter Bedachtnahme auf den zur Verfügung stehenden Kreditrahmen zu 

berücksichtigen. Bei der Festlegung der Höhe der Darlehen im Rahmen 

einer wirtschaftlich tragbaren Verschuldung ist der Eigenkapitalauf~ 

bringung besondere Aufmerksamkeit entgegenzubringen. 

9.7. Nach der Überprüfung und Begutachtung der Förderungsansuchen durch die 

Förderungsstelle sind die gehörig ausgestatteten Anträge an die Kredit~ 

institute weiterzuleiten. Anträge zu almwirtschaftlichen Maßnahmen u.lo. 
von Bergbauern·, GrenzlandA. und sonstigen Regionalförderungsgebieten 

bzw. Hofübernehmern müssen neben dem Investitionscode noch folgende 

Kurzbezeichnungen enthalten: A = Almwirtschaftliche r1aßnahmen, 

B = Bergbauern, G = Grenzland, S = Sonstige Regionalförderungsgebiete, 

H = Hofübernehmer (siehe Ausfüllanweisung). 

9.8. Nach Zuerkennung des Zinsenzuschusses durch das Bundesministerium für 

Land" und Forstwirtschaft bzw. der Übernahme der Haftung durch ~as 
Bundesministerium für Finanzen üpermittelt das Bundesministerium für 

Land~ und Forstwirtschaft eine unterzeichnete EDV~unterstützte 

Konsignationsausfertigung an das Amt der Landesregierung bzw. an die 

jeweilige Landwirtschaftskammer oder Landarbeiterkmmner und an das 

jeweilige Geldinstitut. Bei Wohnbaumaßnahmen wird eine Ausfertigung des 

Antrages um Gewährung des Zinsenzuschusses durch das Bundesministerium 

für Land~ und Forstwirtschaft dem Kreditinstitut mit der Entscheidung 

über den Antrag übermittelt. 

9.9. Die zuzählung der Kredite durch die Kreditinstitute darf erst nach 

einer schriftlich erteilten Auszahlungsermächtigung durch die zustän~ 

digen Förderungsstellen erfolgen. Die Auszahlungsermächtigung ist bei 
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r~schinenanschaffungen der Sparte 70 unter Bedachtnahme auf eingeräumte 

zahlungsfristen erst dann zu erteilen, wenn entweder eine Abnahme an 

Ort und Stelle erfolgt ist oder durch die Vorlage des Kaufvertrages 

oder der Original rechnung oder einer Abschrift derselben der Ankauf 

tatsächlich bestätigt werden kann. Bei Ankäufen der Sparte 30 gilt als 

Auszahlungsermächtigung, wenn der im Kreditantrag angeführte Kaufpreis 

mit dem im rechtsgültig abgeschlossenen Vertrag angeführten überein~ 

stirrant. Bei Investitionen in Hohn<! und Hirtschaftsgebäuden mit aner ... 

kannten Gesamtkosten über S 400.000,~1 erfolgt die zuzählung des 

Kredites nach Maßgabe des nachgewiesenen Baufortschrittes bzw. durch 

die Vorlage von Rechnungen (Teilrechnungen) und von sonstigen Nachweisen 

über getätigte (Bau-<)Aufwendungen. 

10. Verpflichtungen und Ermächtigungen der Kreditinstitute 

10.1. In Notstandsfällen bzw. in besonders gelagerten Härtefällen können 

Ratenstundungen bzw. Laufzeitverlängerungen im Rahmen der in den gegen~ 

ständlichen Förderungsrrichtlininen vorgesehenen Darlehenshöchstlauf~ 

zeiten bewilligt werden. Diese Bewilligungen dürfen bei Stundungen von 

mehr als drei l>lonaten nur dann erteilt werden, wenn die Förderungs .. 

stelle bestätigt, daß sich die wirtschaftliche Lage des Kreditwerbers 

entscheidend zu seinem Ungunsten verändert hat. Bei Stundung von mehr 

als 6 Honaten ist gern. Pkt. 10.2., 2. Absatz, vorzugehen. 

~ Die gewährten LaUfzeitverlängerungen sind dem Bundesministerium für 

Land~ und Forstwirtschaft unter Angabe des Namens und der Adresse des 

Kreditnehmers sowie des Ausmaßes der Laufzeitverlängerung jährliCh zu 

melden. 

10.2. In Katastrophenfällen können unter Berücksichtigung des Schadensaus~ 

maßes Ratenstundungen bzw. Laufzeitverlängerungen über die im Rahmen 

der in den gegenständlichen Förderungsrichtlinien vorgesehenen Dar

lehenshöchstlaufzeiten bis zu zwei Tilgungsraten verbunden mit einer 

entsprechenden Verlängerung der Kreditlaufzeit bewilligt werden. 
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Der Stundungsantrag der Darlehensnehmer ist durch entsprechende Unter~ 

lagen der Ämter der Landesregierungen, der zuständigen Landwirtschafts~ 

kammern oder der Landarbeiterkarnmern (Bescheinigung über das Schadens~ 

ausmaß) zu belegen und dem Bundesministerium für Land~ und Forstwirt

schaft zur Genehmigung vorzulegen (B eil a g e ~ AlK Q Ratene 

stundung und Verlängerung der Kreditlaufzeit). 

10.3. In der Investitionssparte 30 kann die Zustimmung zur Freilassung von 

Grundstücken aus der Pfandhaftung dann bis zu einem Ausmaß von 5.000 m2 

erteilt werden, wenn keine Bundeshaftung besteht. Für Grundstücke über 

5.000 m2 kann die Freilassung dann erteilt werden g wenn: 

10.3.I.sie im zuge eines Agrarverfahrens (Siedlungs4, Grundzusarnmenlegungs~ 

oder Flurbereinigungsverfahrens) von der Agrarbehörde beantragt wird, 

lO.3.2.sie im Rahmen eines Ablöse~ bzw. Enteignungsverfahrens für öffentliche 

Vorhaben abgetreten werden müssen, 

10.3.3.es sich um einen annähernd flächenbzw. wertgleichen Flächentausch 

handelt. 

In allen übrigen Sparten bei bewilligter Bundeshaftung ist die Zu~ 

stimmung zur Freilass~ng beim Bundesministerium für Land~ und Forst~ 

wirtschaft zu beantragen, wobei der Abverkauf durch ein Gutachten der 

Förderungsstelle betriebswirtschaftlich zu begründen, sowie Höhe und 

Verwendung des Verkaufserlöses zu erläutern sind. 

10.4. Kreditübertragungen an Verwandte in gerader Linie und im ersten Grad 

der Seitenlinie können bei Übergang des Betriebes an diese bei Vor~ 

liegen der Förderungsvoraussetzungen vorgenommen werden. In allen 

übrigen Fällen ist vorher dieZustimnung des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft einzuholen. 

Für den Landarbeitereigenheirnbau gelten folgende Bestimmungen: 

a) Im Falle des Todes des Darlehensnehmers werden die Zinsenzuschüsse 

weitergewährt, wenn das Eigenheim in das Eigentum der Witwe oder der 

erblichen Kinder übergegangen ist, diese den Bau vollenden und 

(oder) das fertiggestellte Eigenheim bewohnen. 
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b) Im Falle der Ubergabe des Eigenheimes können die Zinenzuschüsse 
weitergewährt werden, wenn: 

aa) zwischen der Bewilligung der Bundesmittel und der Ubergabe ein 

Zeitraum von mehr als 5 Jahren liegt. 

bb) der Ubergeber das 55. Lebensjahr überschritten hat 

cc) die Ubergabe an eines seiner Kinder erfolgt ist 

dd) der Ubergeber das Eigenheim weiterhin bewohnt und das 

lebenslange Wohnrecht einverleibt ist. 

10.5. Kreditfälle, für welche die Zinsenzuschüsse bereits genehmigt wurden, 

bzw. die Uberna~ der Bundeshaftung ausgesprochen worden ist, können 1 

insoweit noch keine Darlehenszuzählung erfolgte ~ an andere an der 

Agrarinvestitionskredit~Aktion beteiligte Geldinstitute abgetreten 

werden, soferne über den Wechsel des Kreditinstitutes beiderseitiges 

Einverständnis besteht. Das Bundesministeriurn für Land~ und Forstwirt4 

schaft ist davon in Kenntnis zu setzen. 

10.6. Bei Hohnbaurnaßnahrnen obliegt den Kreditinstituten die Einhaltung der 

gegenständlichen Richtlinien sowie die Kontrolle über die 

Verwendung der Kredite; festgestellte Mängel sind unverzüglich dem 

Bundesministeriurn für Land~ und Forstwirtschaft bekanntzugeben. Bei 

Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen behält sich das Bundes~ 

ministerium für Land~ und Forstwirtschaft vor, unbeschadet etwaiger 

ziviirechtlicher Schritte, das betreffende Institut von der gegenständ~ 

lichen Aktion auszuschließen. 

10.7. Nach der Erteilung der Kreditzusage durch die Kreditinstitute ist der 

Antrag auf Zuerkennung des Zinsenzuschusses dern Bundesministerium für 

Land~ und Forstwirtschaft, Abteilung 11 B 11, in 2~facher Ausfertigung, 

unter Anschluß der in den Sonderrichtlinien u./od. Spartenrichtlinien 

geforderten Beilagen umgehend zu übermitteln. 

11. Einstellung und/oder Rückforderung des Zinsenzuschusses 

Der Zinsenzuschuß wird unverzüglich eingestellt und/oder rückgefordert bei 
(wenn) : 
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a) Hiderruf der Zustimmungserklärung im Sinne des § 7 Abs.l Z2 des 

Datenschutzgesetzes, BGBl.Nr. 565/1978, gern. SRL. Pkt. 5.2., 5.3., 
:7.4.: und 12.2. 

, I:; ~.,' • ~.: ! 

b) Nichteinhaltung von Förderungsauflagen gern. Verpflichtungserkläruhg 

c),Eröffnungdes Konkursverfahrens 

,cl) Eröffnung eines Ausgleichsverfahrens; ~'lenn der Schuldner nach einem 

; :,;.c; ,Jahr seine Zahlungen wieder aufnimmt und die Rückstände wieder abdeckt, 

kann der Zinsenzuschußaufrecht bleiben. Allerdings darf für den' 

:. ", Zeitraum des Zahlungs rückstandes und für den überfälligen 

u:; ;)}; ,:Kapitalrückstand' kein Zinsenzuschuß verrechnet werden.' 

e)Fortfall der gewerberechtlichenVoraussetzungen zur Führung des 

Betriebes 

f) Einstellung des 3etriebes des Förderungsempfängers 

g) DauernderStillegung des Betriebes oder dessen entgeltlicher 
, , 

veräuße~ung, sofern, durch letztere eine Nidmungsänderung eintritt ,. 

h) Darlehensverzicht oder vorzeitiger Rückzahlung des Kredites 

i)' die\virtschaftliche Lage des Kreditwerbers oder seines Ehegatten 

" ; innerhalb. des Förderungszeitraumes sich so wesentlich zu dessen 

Gunsten geändert hat, daß eine Zinsverbi11igung nicht mehr gerecht

'4' : fertigt erscheint (z.8.: Veräußerung von bebauten und unbebauten 

: !; I Grundstücken) 

j) In der Sparte 50 der Darlehensnehrner seine Berufstätigkeit als land

und forstwirtschaftlicher Dienstnehner aus einem anderen Grund als 

Krankheit oder Unfall aufgibt. Die Einstellung wird ab dem der Auf

gabe der land- und forstwirtschaftlichen Berufstätigkeit folgenden 

r·10natsersten verfügt. 

,12. RÜCkforderung ge\Jährter Förderungsr.1ittel 

;-.': T ! .;.! ' 

12.1. ",Werden Verpflichtungen gemäß der Verpflichtungserklärung nicht einge .. 

• "halten, sind die Zinsenzuschüsse durch das 3undesministeriurn für Land

und Forstwirtschaft ab dem zeitpunkt der nicht gereChtfertigten Inan

spruchnahme bis zum Tage' der Rückzahlung gerechnet, im \iege der Kredit .. 

institute in voller Höhe vom Kreditnehrner bzw. dessen Rechtsnachfolger 

zuzüglich einer Verzinsung mit 3 v.H. über den für Eskontierungen der 

Oesterreichischen Nationalbank letztgültigen Zinsfuß rückzufordern. 
( 
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13. Prüfungs recht 

Das BundesministeriQ~ für Land- und Forstwirtschaft behält ,sich vor, 

die Verwendung der ~·littel: 

a) beim Förderungsempfänger durch Besichtigung an Ort und Stelle sO\vie 

durch Einsichtnahr.le in die. Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen 

,b) bei. den Förderungsstellen aurch Einsichtnahr.1e in die Evidenzierungen 

und die Verwendungsnachweise, sowie 

c) bei den Kreditinstituten durch Einsichtnahme in die Evidenzierungen 

sowi~.die.Errechnung der Zinsenzuschüsse enbveder' selbst zu prüfen 

oder durch Beauftragte prüfen zu lassen, sowie diesbezügliche 

Auskünfte einzuholen. 

14. Verlautbarung der ~ichtlinien, Verwendungsnachweis und Kontrolle 

Die .Förderungsst'211en sind ,verpflichtet in geeigneter Heise für die 

Verlautbarung der Sonderrichtlinien Sorge zu tragen, damit eine optilnale 

Informa,tion .des in Frage korilITienden Interessentenkreises ge\vähr leistet ist. 

Den Förderungsstellen obliegt auch die Kontrolle der widr.lungsgemäßen 

Verwendung der Kredite. Das Ergebnis der Kontrollen ist in jedem Fall 

. :.': schriftlic~1 festzuhalten und in die Betriebskarte einzutragen. 

15. Allgemeine BestÜ111ungen 

,:, ' 

Diese Sonderrichtlinien dürfen durch Richtlinien oder sonstige 

ßestirnmungen der Förderungsstellen nicht eingeschränkt \Jerden. Das 

Bundesministeriwn für Land- und Forstwirtschaft kann jedoch Ül Interesse 

einer notHendigen re~lionalen und maonahmerU:länigen Schl,verpunktbilJung eine 

Einschränkung der Richtlinien bei der Vorlage der Arbeitsprogra1:une 

genehmigen. k:eiters behält sich das Bundesr:1inisterium für Land- und 
• ,'. t" " '. 

Forstwirtschaft vor, in begründeten Fällen einzelne Ausnahmen von den 

9~9E;nständlichen.Sonderrichtlinien zu genehmigen. 

i ; Der Bundesminister: 

Hai cl e n 

;, 
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, , 

Bunde~~ini~t~~ium fü~ 

Land= ~~' Fo~~t~i~t~ehaft 
28001/20~II;a11/~6 'Wien 9 

S P "Q r t e n r ich t 1 i n i ~ n 

f 9. feu. ~986 

für die Konsolidierung drückender Verbindlichkeiten 
land~ und forstwirtsehaftlicher Betriebe 

Code 22. 

'1 0 Zi~l der KonsolidierJ.fip:'saktion 
~ :z 

l~nd- und forstwirtschaftlicce B~triebe die innerhalb der 
letzten Jahre unversc~uldet in Not [ersten sind und ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht np.chko~~en können 9 kann naeh 
entsprechende:;:- Pr~ifung- der Ursaeh~n der Verschuldung sowie 
der wirtschaftlichen ~~ ~~iQ1G~~G~~51~Q~e der Zinsen
~uscb.uß zu eineül Konsolidierungskredit gewährt werden. 

a) -durch Krankheit oder Tod des (der) Betriebsleiters(in) 
v~rur$achten Not$tand des Betriebes 

b) =~ehw~r~ Pflegefälle oder körperliche Gebrechen ver
bunden ~it unve~hältnis~äBig hohe~ finanziellen Be
lastungen für den Betrieb 

e) =existen~bedrohende Unglücksfälle im Viehstand 
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d) -exi~tQ~~b~~~©hQnde Schäden durch nicht versicberbare 
Natt.U"@~®i~i&l~Q 

e) -wenn @in l~d~o»et~ieb mit unvernältnismä2ig LOLa~ BetriebE
schuld~n (k~in0 Erbteil~schulden) von ei~e= F~ilienAngehöriget 
zur Fortf~hrung übernommen ~urd~o 

, 
2. Voraussetzungen für die Zu~~ d~r 'örderung 

Der ZinsenzusehuB kmnn ~i~r lolgQfiden Voraussetzungen, zuer
kannt werden; ~enn 

2.1 -die Sani@rung d@~ »~tri(ib@~ d~eh di@ ZueIitemu~ der lörde
rung bz~o ~~it~rQ ~u~äizliebe ~aBfi~hm~n sichergestellt 
werden kann; (Be11sg~ 1) 

2.2 -der Betri~b~ifihmber diQ GQ~ä~ für ~in@ ordnungsgeBäBe 
Bewirtsch~ftung d~~ B~tri@b~$ @o~i@ die Erfüllung der 
nach der Konsolidierung v~rblQib~fid@nGesamtverpflicb
tunge~ ~n K@pital und Zin~Qfi bi@tQt; 

2.3 -eine Erklärung d~r FördQ~g$st911~~ die Beratung des 
Betriebes d~s Förderungs~erb~~s ~ihrend der Laufzeit 
des KonsolidierungsKr@dii0@ ~u übernehmen, vorliegt{Beilage 1); 

2.4 -eine Erklärung eine~ Ireditinstitutes einen KOnsolidie
rungskredit mn den Förderungswerber zu vergeben vorliegt; 

2.5 -eine Erklärung des Irediiinstitutes, das Bundesministerium 
für Land- und Forst~irt$eb~rt umgebend ~on allen Umständen 
zu unterrichten, die Anl~a ~~ Einstellung der ZuschuB
ieistung bzw o Rückford@rung der Bundeszuschüsse sein 
könnte, vorliegt (B~il&ge 2)0 

3. Antragst~llung 

Ansucben um ~uarltetI!lUD! des Zinsenzuschusses zu einem lon-
801idierungskr~dit sind direkt an das Bundesministerium für 
Lend- und Forstwirtscheft ~u riehteno 
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Die 'örde~~g~$telleD d~r'Bundesländer (~e Ämter der Landes
regi@nmgGl! b~lj 0 LlIDnd~il'."t~cbartsksmmern) naben liochu:m :lm Jedem 
An8ueh~~ ~~~ ~ur Beurteilung notwendigen Sachverhalt an Ort und 
Stelle g~ @rb@beno 

Die Stellungnabme der Förderungsstelle i!t durch einen 
Betriebsbericht, eine Erfolgsrech~uDg, ucd einen Konso
lidi~ruDgsplan (Beil~ge 3) ~u ergänzen und dem Bundesministerium 
für Land- und Forstwirt~ehart vorzulegen. Gleichfalls ist eine 
vom D~rleb.en~nehmar unterf@rtigte Verpflichtungserklirung dem 
Ansuchen anzuschließene (Beilage 4) 

4 0 Besondere Bewilligungsbedingung~und -auflagen 

Der zueDmron~Zin8enzuscbuß ist gemäß Verptliebtungserklirung 
(Beil~g~ 4) ~urückzuerstmtten 

a) bei widmungswidriger V~rweDdung deß ~iD&b0g~~tigte~Kon
solidierungskredites: 

b) bei VeräuBerung des gmnz~n Betriebes 00000800000000000000 •• 

EZo 0000000000000000000000000009 Is:toGemo OOoOOGO.,OOCDOO ••• 

000000 Oe) 000000000000000000000000000 1300,010.0_000098 •• 0 •••• 

od~r9 ohne schriftliche Zustimmung des Bundesministeriums 
für Land- und lor~twirtseha!t, eines Teiles des Betriebes 
während der Lauf%eit des Konsolidierungskredites: 

c) bei Nichteinhaltung de~ 'von der Betriebsplanung er.tellten 

KODßolidierungsulanes: 

d) bei weiteren Kreditaufnabmen entgegen den Empfehlungen der 
Förderungsstelle während der Laufzeit des Konsolidierungs
kredites; 

e) bei Zablungsverzug von mehr als zwei Tilgungsraten: 

f) b~i Nicbtvorlage des jährlichen ausführlichen'Berichtes 
über die Betriebssituetion beim zuständigen Referenten 
der Förderungsstelleo 
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DiG ~~~g©h@i~~~ ~b~~ ~ie V@rgeb~ die~~~ KT~dit~ ist in 
j@~@~ FQll de~ H~~~ ~~d~~~iniste~ fü~ 1~nd= ~d Forstwirt
Qebmf~ w©~behml~@~o I~ b~~ond~rs begT~det~~ Pillen können 
AUl~Kj\lIDhID,~lQ. g~X!eb.ij!igt 'l;je~cleno 

De~ ~~d~~ooini~t~~ 

EIQid~lQ.. 
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BEILAGE 1 

E r k 1 ä run g 

1.) Der Förderungs~erber verpflichtet sich 9 vor geplanten 
Betriebsumstellungeo, baulichen und maschinellen In~ 
vestitionen~ Kreditaufnahmen und dglo eine fachliche 
Beratung durcb das (die) Amt der 000000000000 Landes
regierung~ (Bezirksbauernkammer bzwo Landwirtschafts
kammer in oooooooooooooooooooo~ in Anspruch ~~ nehmen~ 
sowie diese·Dienststellen unverzüglich von allen Um= 
~en in Kenntnis zu setzen~ die die Einhaltung des 
Konsolidierungsplanes in Frage stellen könnteno 

2 .. ) Das (die) Amt der 000000 0000000000000 Landesregieru~g~ 

(Bezirksbauernkammer bzwo Landwirtschaftskammer in 0000 

00.000000000.0 ••••• ) verpflichtet sich 9 die Beratung 
des Konsolidierungsbetriebes 0000.00000000000000000000 

in 000000000000000'.0000000000000 gemäß Pto 10)~ für die 
Dauer der Laufzeit des Kredites zu übernehmeno 

3.) Die genannte Dienststelle erklärt sich bereit~ alle 
Umstände~ die Anlaß zur Einstellung der Zuschußleistung 
bzwe zur Rückforderung der Bundeszuschüsse sein können 9 

dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft um
gebend mitzuteileno 

Unterschrift des Land
wirtes 

sm OOOOOOOOOOOOOO()ooo.ooooo 

Unterschrift/Stempel 
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Die· ~obank e CD a 0 Q 0 0 e C!) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 i~ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'0 (!) 0 0 

erkiärt sieh bereit, dem Landwirt ooooooooooooooooooooooo.~o 
wohnhaft o 

l.n ••••••••• G 0 e 0 0 0 0 <I) 0 0 0 G 0 0 0 «> " 0 0 0 0 0 0 • CI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a) Abstattung b~st~h~nd~~ Sehulden 

b) Umwandlung druekemd~~ höh~rt~l"= 
zinstsr Verbindliehkeiten 

[J 

o 
einen Konsolidierungskr~dit im B~t~ag@ ~on ~ 0000000000000000 

mit einer Laufzeit von 000000 J&hx~n b@i @in~l" tilgung$f~iQu 

Anlaufzeit von 000000 Jmhr~n9 @inzu~äum~ui ~oteTll8 da~ Bundes
ministerium für Land= und FOl"stwirtsehatt b@r~it i~t9 fü~ di~ 
vereinbarte Laut~eit des Kr~dit@s 9inen Zins~n~usehuß f~ das 
jeweils aushaftend@ D&rl@henska~it&l g~mäß d~n d~tog~lt~nd~u 
Bestimmungen für AI[ zu bewilligeno 

Weiters wird die Ber~itsehatt bekundet g das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft umgehend ,von allen Umständ@n 
zu unterrichten, die Anlaß zur Einstellung der Zinsenzuschuß= 
leistung bzwo Rückforderung der Bundeszuschüsse sein könneno 

o 0 o. CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, sm 0 0 0 " " 10 • 

Unterschrift/Stempel 
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0000 0 0 0 Q 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 

&i~@ieh$tGllJ,Q 

~@~~i@b~b@~ieh~9 &~~~l~$~@~~~~ 
~d ~@~~©lidiQ~~~~lm~ 

;WQ!g@ g 1r@:!;"tfo~@~i~kg 

1:[@Z~~~Qg Ad~GH~~Q g 

~©~1;lo~lg 
B\®~~~b@ru~g GQ~@i~dQg 

N~b~r!b@rufg 
~@1;~oN~o g 
P~ocioG@'bo~@~~og 

EZ~ 
. 

:B@~g'b@~@~:g%@~@g 

H:G~ T@lo N~o g 

EiM~i1;Stl@~~ 4~ 00 

l~X!d=\!o X'o X' $'l; tl 0 Zikti1r@X" 

Eig@x!'l;WY~Zl~~h@ 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 

min\!$ V@Z'p~ch'l;~g o 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

$@lbs'l;'b@t!'o ~ig~utW!!sfläeh@ 000000000000000 

~ Z'Up~chtmlg 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

~ .&.~:{; eil @ o 0 0 000 0 0 0 0 0 000 0 

<0- ~@l~b@~'Ug$X'@eh'l;@ o 0 0 0 000 0 000 000 0 

$@l'b~1;b@tfiX't~chIDf'l;@tQ 
G@s~~'l;fl~ch@ 000000000000000 

h~ 

hm 

h@ 
h~ 

h®. 

h~ 

h~ 
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III. lamilien- und Betriebsangehörige: 

N •• e : Geb.3ahI Beruf t Fachausbildg. Alt: 
-

-

. . 

IV. Bodennutzung: 

1. Xulturarten ba absolut ha RLN 

Ackerland 
Garten 
W'eingarten 
Obstanlagen 
Wiesen 
Weiden 
Almen u. Bergmähder 

Ldw. Nutzfläche 

Wald 
Bauareal 
und Sonstiges 

Selbstbew. Gesamtfläcbe •••••••••••••• ••••••• ., .. ha 
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Fliche Ertrag Vertüt· Ver- Preis Geldrohertrae 
ha gesamt terung kaut S!dt S 

dt dt dt 

Futtergetreid . 

Körnermais 

. 

F/II1~futt~T"hau 

Summe: .. ... - -

f Summe Rohertrag Ackernutzung I I 

;. Aufwand für die Bodennutzun~: 

Art Aufwand 
S 

. 
JrA"~~dün~2YO 

Saatgutzukau.f' 

Ptlallzenscbutz 

Hagel~ersicherung 

Sonstiger Aufwalld für die Bodennutzung 

Summe Autwand für die Bodennutzung 
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Vo Vi@hbaltung: 
1 .. ) ViehbestaDd: (einschl. Viehverkau! u. Hausbaltsverbraucb) 

Stück Verkauf Ha~sbalt 5!kg Geld-
roh-

(8 
. 

Stlt .. kg Sa. Stk. kg 5a. S/Stk. ertrae 

tpr~rde \1.. Fohlen 

Zuchtstiere 

lKübe 

1Jci:i'h~,.. .... ~ Monat@ 

tweibl.. JUDgvieb 
~ber 3 Mon.- 2 Je 

~ännl .. Jucgvieh 
lüber 3 MODe ..., 2 J .. 

~astrinder 
(EiDsteller) 

. 

Sehafe 

lZies:r:en 

tEber 
~ucbtsaueD 

~astschweiDe 

!Ferkel 

!Legebennen -
lEieurzeugung 

lMastgeflügel 

ßOllst. Geflügel 

pesamtsumme: 
.' : ' .. 

1941/AB XVI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)36 von 49

www.parlament.gv.at



= 5 = 

kg 

IRiehtm@rllll@ cL Betriebes 
Verkauf ~X! di@ 'irOX! d@r' RH: 

.Molk~r~i 
Ub@r11~f~rg. : 

llofverktHtf 

Haushalt 

Vollrnileh "lY@rfütt~r'l; 

Jah'f'@smileb'öroduktiön 

Mi 1 f'h il!!> Tfnh I.j~h'r 

~n'ffil'flill> r1ilf'h~'f''r.~uB:'una: 

. . 

7Io Auf~and für die Vi~hhalt~g: 
4) Futt~~ittel~Uk~uf 

Futtermittel kg 

!==-

SW!mle: 

S!kg 
G~ldrobe~tra@ 

5 

... = 

~ 
.' 

I1 

Blkg SWimle Ei 

, 

-
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S/Stiiek 
A ~ l; S~ije~ 'ttg Blkg s~~ ~ 

. 

.. _. 

. 

. 

Tierversicheruog S 

Tierarzt g ~edik~eDt~ S 

Lfld c=:~u'i'lFl'skoiltX"oll@ ~ 

'Fri1l!'i"'n t!'lhtleh'il'~büh'F(Iil'i"l S 

DeckS@l©i S 

Scbmi{gdl) S~ttl~X" S 

Streu S 

SODstiß:e~ S 

Summe: S 
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Vlle MecbanisieruDE: 
1) Maschinen im Betrieb: 
a) Eigenbesitz 

b) in Gemeinschaft 

c) überbetrieblicher Mascbineneinsatz 

2) Frivat!ahrzeug(e) 
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I 
<=> 8 = 

J. 

1rx:n:o 

~@bi1Jc9.~~Qil ~~mj@.b' Bmu~~~ Bau~u$tand 
Arlmer}tung 

l..z.B. Ian&zltät) 
B'©1:uJg~'bi1Jc9.Q 

R1Dd~~~~~11 

Sehtf~i~~~l;~ll 

Geflii~~l~l;lID.ll 
. 

Seh~uiJ~ 

Hijttl?i~ 

Jaucbegx"u'b~ 00000000 
m; . Art dö ~asserversorgUDg: 

Gii11emi~eh= m; SOiJst", techne EinrichtuDjten (z.B. 
grub~ 00000000 

usw) Dfulgerstätt~ m.2 SChWemm!Dtmistg., TrockDg. Anlagen 
o 0 co a CD G " Cf 

Grü~futter= 
m3 ~ilo o 0 0 Ci) 000 0 

Versicherg. Summe Prämie 
-

Llindwo Gesamtversicherung S o • 0 • • e _ • • • • • • • • 5 • • • • • • • • • • • • • • • 
B~trie'b~b~ftp!lichtversgo S o & 0 • • • • • 0 • • • • • • S · .... ". . . . . . . . .. 
~miJkeiJv~~~ieheruDg S Q Q 0 Q 0 0 • 00. 0 0 • 0 • 5 o • • • • • • • • • • • • • • 

L~'beDsV~r$ieberuDg S o 0 0 000 e 0 0 0 0 0 e $ 0 S • • • • • 0 e 0 • • • 0 • • • 

SOXJ$tig~ 5 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 e 0 0 5 o •• o ••••• e •• o •• 
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Xe Finanzielle Verbält"nisee: (ltoKredit bzw .. Schuldber:tätigunr: - It. BeiJfJge 5) 
a) Bargelde Bankeinlagen Uo ®onetig® Guthaben: 
b) Forderungen: 

I 

c) Schulden (lto Tabelle): 

. 
lIr@dit"", !K Olillt 0-

Kredit"", 
Zilill®(!Im ®1lllfrg~Jl.rn 0 aUlBlbatto Beaiche- Ve:n3endullJlgfS~ 1&!lur~0it ~®ber li'iro: % J\l>omlo JBl0tli"lBlg Betrag rung l&weck Anmeli"ltUlCDg 

WtOlIm <=Ibi® 

I 

. 

"'~allJDeIB : 
~~-

1941/A
B

 X
V

I. G
P - A
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Zu ~Lf-Zl.: 28000l/10oXIBll/86 Beilage 4 

Bundesland: 000000000000000000000000000 f6rderungssparte: 00000000000000°00 

F6rderungsstelle: OO •• ooeoooooooooooooO F6rderungswerber: (Name + Adresse): 

e 0 G., •• 11 •• 0 G) 0 0 0 0 0_0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00001500000000000800800000000.000080 

0000000000000000000000000000000000. 

Verpflichtungserklärung 

1. Allgemeine Bewilligungsbedingungen und -auflagen: 
Als Empfänger von Förderungsrnitteln des Bundes habe(n) ich (WiT) die 
o Allgemeinen Bestimnungen fOr die F6rderung der Landwirtschaft (Kapitel 60) 

Zlo 03071/01-ProB4/86 und die einschlägigen 
o Sonderrichtlinien hiezu und die 
o Sonderrichtlinien fUr die Zuerkennung von Zinsenzuschüssen ~u Darlehen 

für Investitionsmaßnahmen in der Land- und forstwirt~chaft (AgTarino 

vestitionskreditoAktion 1986) und die einschlägigen 
o Spartenrichtlinien hiezu ~ur Kenntnis genommen und verpflichte(n) mich 

(uns): 

101. die Förderungs~ittel und das zinsbegOnstigte Darlehen so ~iTtschaftlichp 
sparsam und ~weckmäßig wie möglich und nur ~u de~ Zweck zu veTWenden p für 
den sie (es) gewährt ~rde(n); 

102. den ~uständigen Organen des Bundes und der Förderungsstelle s~~e der 

Kommission nach § 7 des Landwirtschaftsgesetzes 1976 p der Bundes
förderungs- und Prüfungskommission die Uberprüfung der Durchführung des 

Vorhabens durch Einsicht in die Bücher und Belege sowie durch Besich
tigungen an Ort und Stelle zu gestatten und die erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen; 

1.3. der Förderungsstelle innerhalb der von ihr festgesetzten Frist nach 
Abschluß des geförderten Vorhabens aber die Verwendung der empfangenen 
Förderungsmittel und des zinsbegOnstigten Darlehens zu berichten und 
durch Belege nachzuweisen; 
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1.4. mit der Durchführung des Vorhabens gemäß dem vereinbarten Zeitplan, 

ansonsten unverzüglich nach Annahme der Zusicherung der Förderung zu 

beginnen, das Vorhaben zügig durchzuführen und es innerhalb der verein

barten, ansonsten innerhalb einer angenessenen Frist abzuschließen; 

1.5. alle Ereignisse, vielehe die Durchführung des geförderten Vorhabens ver" 

zögern oder unmöglich machen, oder eine Abänderung gegenüber dem bekannt· 

gegebenen Förderungszweck oder vereinbarten Auflagen oder Bedingungen 

bedeuten würden~ dem Geldinstitut unverzüglich anzuzeigen; 

1.6. die gewährte Zqwendung (einschließlich eines Zinsenzuschusses) auf Ve~
langen des Bundesrninisteriums für Land- und Forstwirtschaft oder der 

Förderungsstelle (vorzeitig) rückzuerstatten und den rückzuerstattenden 

Betrag vorn 'rage der Auszahlung an nit 3 von Hundert über den für 

E~kontierungen der Oesterreichischen Nationalbank letztgültigen Zinsfuß 

pro Jahr zu verzinsen, wenn ich (wir) 

- das Bundesministerium für Land .. und Forst\/irtschaft oder die Förderungs., 

stelle über \,Jesentliche Umstände getäuscht oder unvollständig unter .. 

richtet habe(n), oder 

..; das Vorhaben uurch mein (unser) Verschulden nicht oder nicht recht., 

zeitig durchgeführt habe(n), oder 

~ die unverzügliche f'1eldung von Ereignissen, welche die Ausführungen der 

geförderten Leistung verzögern oder unmöglich machen oder deren Abän~ 

derung erfordern <,vürde, durch mein (unser) Verschulden unterlassen 

habe(n), oder 

~ die Förderungsmittel und den zinsbegünstigten'i~redit widmungswidrig 

verwendet habe(n) oder den Erfolg des Vorhabens sichernde Auflagen oder 

Bedingungen aus meinem (unserem) Verschulden nicht eingehalten habe(n) 

oder trotz t1ahnung vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise 

nicht beigebracht habe(n). 

~ Besondere Bewilligunssbedingungen und auflagen nach den spartenrichtlinien 

Zl. 28.001/20-IIßll/e6 

Der gewährte Zinsenzuschuß ist zurückzuerstatten: 
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a) bei widmungswidriger Verwendung des zinsbegUnstigten Konsolidierungs
kredites; 

b) bei Veräußerung des ganzen Betriebes •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EZ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _._ •••••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
oder eines Teiles des Betriebes während der Laufzeit des Konsolidie
rungskredites, ohne schriftliche Zustimmung des Bundesministerium fUr 
Land- und Forstwirtschaft; 

c) bei Nichteinhaltung des von der Betriebsplanung erstellen KonsoÜdie
rungsplanes; 

d) bei weiteren Kreditaufnahrnen entgegen den Empfehlungen der Förderungs~ 
stelle während der Laufzeit des Konsolidierungskredites; 

e) bei Zahlurigsverzug von mehr als zwei Tilgungsraten; 
f) bei Nichtvorlage des jährlichen ausführlichen Berichtes über die 

Betriebssituation beim zuständigen Referenten der Förderungsstelle. 

3.1. Zustimmungserklärung: 
Ich (Wir) stimme(n) im Sinne des S 7 Abs. 1 Ziff. 2 des Datenschutz
gesetzes, BGBl.Nr. 565/1978, ausdrücklich zu, daß alle in diesem Antrag 
enthaltenen mich betreffenden personenbezogenen Daten und gern.' § 6 Daten

schutzgesetz automationsunterstützt verarbeiteten Daten der Bezirks
bauernkarnner, der Landes-Landwirtschaftskammer, der Landarbeiterkarnmer, 
der Landesregierung, dem Landeshauptmann. dem Bundesministerium fUr Land
Wld Forstwirtschaft und der beim BundesministeriUl!l fUr Land- Wld Forst
wirtschaft eingerichteten Bundesförderungs~ und ... prüfungskommission sowie 
deren Organen, dem Kreditinstitut, dessen Kredit vom Bund gefördert 
werden soll, dem Rechnungshof, Obermittelt werden. 

3.2. Widerrufsrecht: 
Ich (Wir) nehrne(n) zur Kenntnis, daß ich (wir) die oben gegebene aus
drückliche schriftliche ZustilJlTlung zu jeder Zeit schriftlich • durch Hit
teilung an das Bundesministerium fOr Land- und Forstwirtschaft, Stuben
ring 1, 1012 Wien, widerrufen kann. Dieser ordnungsgemäße Widerruf hat 

rOckwirkend das Erlöschen des Förderungsanspruches und die ROckforderung 
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bereits gewährter Zinsenzuschüsse gern. Pkt. 5.2., 5.3., 7.4., lla unu 12.2. 

der Sonderrichtlinien zur Folge. Allfällige Uberrnittlungen werden 14 Tage 

ab Einlangen des Widerrufes beim Bundesrninisteriurn für Land~ und Forstwirt~ 

schaft unbeschadet bestehender gesetzlicher Uber~ittlungspflichten ein

gestellt. 

4. Für Streitigkeiten aus dem die Förderung begründeten Recht'sverhältnis sind 

die Gerichte der Landeshauptstadt jenes Bundeslandes ausschließlich 

zuständig, in welchem der Förderungsempfänger seinen ordentlichen Wohnsitz 

hat (für Wien und NÖ. Bezirksgericht Innere Stadt Wien bzw. Landesgericht 
für Zivilrechtssachen). 

• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , arn •••• 198. . .................................. . 
(Ort) (Unterschrift) " 

+)Nicht zutreffendes streichen 

Die Punkte •••••••••••••••••• 0 •••••••• \mrden vor Unterfertigung gestrichen. 
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BEILAGE 5 

Kreditgebers 000.000000000000000000000000.00000 •• 0000000.000 •• 0000.oooOO ••• O.D.O •• Datum: . ................ . 
Schuldners 00000000008000000000000000000000000 ••• 00000000000000000000000000 ••••••••• 000.0 •• 0 •••• 0000000000 

Kredit- bz~. ~chuldbe~tijtjGung 

(ZU!1' 1!oTla#~p. )heh'! ßundlHlmAUlistl\!'ll'1ll1lil für llllnd- und J]'oT:1twirt,schnrt - Kon301idieTun,~t!qkti(,") 

letto o Jahr rief' Lmuf7.~ i t. ~eX'7.e t tft-
rfi"'f!c) i t h.· I:rn{: jöMrl ichQ 

Ve1"l~en- ~eo n.chell"UII16; 

,Nlro8 I(red U- Ms l!l?r ZinG- ~tJilJ i~t. SitQhnf tp.ml linseil Ti ll:?lJn;::I- dUffl'~ fiPS Gl"lVlIi buch 
bot!~j 111- satz(ir,cL ~ ~ rate Yl'f'c.Jit.':?H fiiIr ja i lll~il!1l 

clun~ Sp~3en) (' ~ u 

~ pos. -

~i gffeillon RIS~hlll1JlnlJen r.enüg~ die l:intTsßun~ de9 aushaft.cndell BetTogeR o dNI ~inf.l8at.zetJ und der ~ällil!keito 

l7üli' j"dcalll tal\\ulOiger ist ~i1l1l I!if,crnes lformular 2u vp-rwendol1l ! 

00000000000006000000000000000000 

(Unter3chrift dea Gläubi~era) 
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